
   

Das Landschaftskonzept Neckertal ist ein Projekt der Gemeinden Oberhelfenschwil, Neckertal und Hemberg.  
Es wird finanziert vom Fonds Landschaft Schweiz, der MAVA-Stiftung für Naturschutz, dem Kanton  
St.Gallen (Kantonsforstamt und Amt für Natur, Jagd und Fischerei), der Sophie und Karl Binding-Stiftung  
und der Marty Häuser AG, Wil. Ziele sind die Aufwertung der Lebensräume und die Förderung der Artenvielfalt. 
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Geschäftsreglement Landschaftskonzept Neckertal 
 
Die 3 Trägergemeinden des Landschaftskonzepts Neckertal erlassen folgendes 
Geschäftsreglement: 
 
1. Projektleitung 
 
1.1 Die Projektleitung ist das Steuerungsorgan des Landschaftskonzepts 

Neckertal. Sie ist eine Kommission der Trägergemeinden. Jeder Gemeinde-
rat bestimmt ein Mitglied. 

1.2 Die Projektleitung trägt die Verantwortung gegenüber den Geldgebern für 
die Einhaltung der Projektziele und Richtlinien und für die Verwendung der 
Projektmittel gemäss den Bedingungen der Finanzierungszusicherungen. 
Verbindlicher Rahmen sind der Projektordner vom August 2005 und die Er-
gänzungen vom April 2006. 

1.3 Sie wählt die Projektbearbeiter(innen), beauftragt allfällige externe Fach-
leute und trägt die operative Verantwortung. 

1.4 Sie sichert alle Verbindungen und die notwendige Koordination mit 
verwandten Interessengruppen und Institutionen. 

1.5 Sie ist die Vertragspartnerin der teilnehmenden Grundeigentümer und 
Bewirtschafter. 

1.6 Sie stellt die konzeptionelle und materielle Verbindung mit den ansonsten 
eigenständigen Vernetzungsprojekten nach OeQV sicher. 

1.7 Der Präsident wird von den Trägergemeinden bestimmt. 
 
 
2. Projektbearbeiter(innen) 
 
2.1 Die Projektbearbeiter(innen) betreuen in erster Linie die fachliche Seite im 

Tätigkeitsbereich des Landschaftskonzepts Neckertal, bei der Planung der 
Teilprojekte, der Beratung der Grundeigentümer/Bewirtschafter, bei der Er-
folgskontrolle und der Öffentlichkeitsarbeit. 

2.2 Sie schlagen Massnahmen und Projekte im Rahmen der Finanzierungszusi-
cherungen vor. 

2.3 Sie können weitere von der Projektleitung beschlossene Aufgaben überneh-
men. 
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